
URTEIL DES GERICHTSHOFES

VOM 12. NOVEMBER 1969 1

Erich Stauder gegen Stadt Ulm, Sozialamt

(Ersuchen um Vorabentscheidung,
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Stuttgart)

Rechtssache 29/69

Leitsätze

1. Handlungen der Organe — An alle Mitgliedstaaten gerichtete Entscheidungen —
Auslegung — Kriterien — Berücksichtigung der Fassungen der Entscheidung in den
verschiedenen Amtssprachen
(EWG-Vertrag, Artikel 189)

2. Gemeinschaftsrecht — Allgemeine Grundsätze — Grundrechte der Person als
solche Grundsätze — Gewährleistung durch den Gerichtshof

1. Ist eine Entscheidung an alle Mitglied
staaten gerichtet, so verbietet es die
Notwendigkeit einheitlicher Anwen
dung und damit Auslegung, die Vor
schrift in einer ihrer Fassungen isoliert
zu betrachten, und gebietet vielmehr,
sie nach dem wirklichen Willen ihres

Urhebers und dem von diesem verfolg
ten Zweck namentlich im Lichte ihrer

Fassung in allen vier Sprachen auszu
legen.

2. Die streitige Vorschrift enthält nichts,
was die in den allgemeinen Grundsät
zen der Gemeinschaftsrechtsordnung,
deren Wahrung der Gerichtshof zu
sichern hat, enthaltenen Grundrechte
der Person in Frage stellen könnte.

In der Rechtssache 29/69

betreffend das dem Gerichtshof aufgrund von Artikel 177 EWG-Vertrag vom
Verwaltungsgericht Stuttgart in dem vor diesem Gericht anhängigen Rechts
streit

1 — Verfahrenssprache: Deutsch.
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